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Das waren die Worte des Konventspräsi-
denten Valéry Giscard d’Estaing, als er im
Juni auf dem Gipfeltreffen der Europäi-
schen Union bei Thessaloniki den Staats-
und Regierungschefs die ersten beiden
Teile des Verfassungsentwurfs übergab. Er
traf mit diesen Worten durchaus ins
Schwarze, denn lange Zeit war völlig un-
gewiss, ob überhaupt ein Ergebnis zustan-
de kommen würde, das insgesamt die Un-
terstützung des Konvents findet.

Der Vertragsentwurf gliedert sich in vier
Teile: Teil I (Verfassungsarchitektur), Teil
II (Grundrechtecharta) sowie die Teile III
(Einzelbestimmungen der Politiken) und
IV (Schlussbestimmungen mit Revisions-

klauseln). Ab Oktober dieses Jahres wird
eine EU-Regierungskonferenz noch ein-
mal über den gesamten Text beraten. Be-
reits heute müssen wir uns darauf vorbe-
reiten, dass die Verfassung, die nach dem
Beitritt der zehn neuen Staaten Ost-, Mit-
tel- und Südeuropas zur EU von den
Staats- und Regierungschefs unterzeich-
net werden soll, bei den Europawahlen im
Juni 2004 eine große Rolle spielen wird.

Die Hauptkonfliktlinie im Verfassungs-
konvent verlief zwischen denen, die mehr
Europa wollen und jenen, die auf die Na-
tionalstaaten, ja – wie zum Beispiel der
bayerische Ministerpräsident Edmund
Stoiber – in einigen Politikbereichen wie
beispielsweise Landwirtschaft auf Rena-
tionalisierung setzen. In beiden Lagern

Der Bock 
als Gärtner
Wenn es noch eines Argumentes gegen
die halbjährig wechselnde
Ratspräsidentschaft in der EU bedurfte,
so hat es Italiens Premier mit seinem
Auftritt vor dem Europaparlament
geliefert. Mit dem Vorsitz Berlusconis
hat die Union den Bock zum Gärtner
gemacht. Ausgerechnet in der Periode, in
der sich die Union eine Verfassung geben
will, desavouierte Berlusconi alle
Beteuerungen von Freiheit, Gleichheit
und Toleranz.
Dass der Politikerparvenü einen
deutschen SPD-Abgeordneten als KZ-
Aufseher verunglimpfte, löste Tumulte
im Parlament und heftiges
Flügelschlagen in europäischen
Hauptstädten aus, vor allem in Berlin.
Doch nach einer Entschuldigung über
Telefon scheint sich auf hoher Ebene der
Sturm im Wasserglas gelegt zu haben.
So, wie seinerzeit, als Kanzler Kohl den
sowjetischen Staatschef Gorbatschow
mit Goebbels verglich – und daraus
später eine Männerfreundschaft
erwuchs ...
Die Aufregung um die Entgleisung
Berlusconis können leicht vergessen
machen, dass der eigentliche Skandal
viel tiefer liegt. In seiner Antrittsrede
ließ der Premier keinen Zweifel daran,
dass seine Regierung den Ratsvorsitz
nutzen wird, um die EU weiter in
Richtung Militarisierung der Außen-
und Sicherheitspolitik, des
Neoliberalismus, des Abbaus sozialer
Standards und der Abschottung nach
außen drängen wird. Mit imperialem
Gestus verlangte Berlusconi, die Union
endlich zu einem „aktiven
Protagonisten“ auf der Weltbühne zu
machen – was darunter zu verstehen ist,
haben seine Amtskollegen auf ihrem
Gipfel in Thessaloniki mit der neuen, an
das US-Vorbild angelehnten
„Sicherheitsdoktrin“ deutlich gemacht.
Deshalb ist es auch nicht verwunderlich,
dass die EU-Staatschefs, anders als im
Falle Haider, sich beeilen, wieder zur
Tagesordnung überzugehen.

Hans Modrow, 
Mitglied des Europäischen Parlaments

„Nicht perfekt,
aber unverhofft!“
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waren allerdings weitgehend alle in Euro-
pa vorhandenen politischen Kräfte und
Richtungen vertreten, das heißt von kon-
servativ über sozialdemokratisch und grün
bis linkssozialistisch/kommunistisch. Um
so erstaunlicher war es, dass es dem Kon-
vent dennoch im Konsensverfahren ge-
lang, einen Verfassungsentwurf vorzule-
gen, der besonders in Fragen von Demo-
kratie und im Hinblick auf eine sozialere
Ausrichtung der EU berechtigte Hoffnun-
gen weckt, weil er im Vergleich zum Sta-
tus quo deutliche Fortschritt aufweist.
Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang,
dass Deutschland, von dem im vergange-
nen Jahrhundert zwei Weltkriege ausgin-
gen, fest in diesem Staatenverbund veran-
kert bleibt und eine proeuropäische Politik
betreibt.

Gewiss wird auch in der PDS niemand
erwartet haben, dass der Konvent eine
Verfassung für die „Sozialistischen Verei-
nigten Staaten von Europa“ vorlegt. Wie
jede Verfassung, widerspiegelt auch der
europäische Verfassungsvertrag die politi-
schen und ökonomischen Machtverhält-
nisse in der EU und ihren Mitgliedstaaten
– und die Union ist ein riesiger Binnen-
markt mit dominierenden Wirtschafts-
und Kapitalinteressen. Sie ist aber eben
nicht nur ein wirtschafts- und währungs-
politisches, sondern auch ein einzigartiges
politisches Integrationsprojekt, in dem
bald 25 Staaten mit über 450 Millionen
Menschen friedlich zusammenleben – und
dafür bildet der Verfassungsvertrag künf-
tig den rechtlichen und politischen Rah-
men. Er wird deshalb in Zukunft noch we-
sentlich stärker das Alltagsleben der Men-
schen unmittelbar beeinflussen und prä-
gen. Bereits heute gehen vom Bundestag
verabschiedete Gesetze, in Teilbereichen
wie der Wirtschaft schon bis zu 80 Pro-
zent, auf europäische Gesetze und Ver-
ordnungen zurück, die in Brüssel erarbei-
tet werden.

Im Verfassungskonvent habe ich mich
als PDS-Politikerin und Vertreterin unse-
rer linken Fraktion im Europaparlament
besonders für mehr Demokratie in der EU,
für soziale Belange sowie in friedenspoli-
tischen Fragen engagiert und dabei mit so-
zialdemokratischen und grünen Kon-
ventsmitgliedern eng zusammengearbei-
tet. So wurde im vergangenen Herbst auf
meine Initiative hin eine Arbeitsgruppe
zum Thema „Soziales Europa“ im Konvent
gebildet, die ursprünglich nicht vorgese-
hen war und anfangs auf starken Wider-

stand vor allem konservativer Konvents-
mitglieder stieß. Dem Wirken dieser Ar-
beitsgruppe ist es letztlich zu verdanken,
dass die bisherige einseitig neoliberale
Vertragsdefinition der EU als „offene
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb“
geändert wurde. Jetzt heißt es, dass die
EU „ein Europa der nachhaltigen Entwick-
lung auf der Grundlage eines ausgewoge-
nen Wirtschaftswachstums und einer in
hohem Maße wettbewerbsfähigen sozia-
len Marktwirtschaft“ anstrebt, die auf
„Vollbeschäftigung und sozialen Fort-
schritt“ zielt. Natürlich bedeutet das nicht,
dass die EU quasi mit Inkrafttreten der
Verfassung über Nacht sozial fortschrittli-
cher wird. Damit wurde aber eine sehr
wichtige Berufungsgrundlage für alle po-
litischen Kräfte, für Gewerkschaften, Kir-
chen und andere geschaffen, die ent-
schlossen für ein sozialeres Europa eintre-
ten. Bedeutsam ist das nicht zuletzt auch
deshalb, weil die Demontage des Sozial-
staates in einigen EU-Mitgliedstaaten wie
Deutschland und Frankreich in vollem
Gange ist. Nicht unwesentlich ist auch,
dass die EU künftig die Wirtschafts-, Be-
schäftigungs- und Sozialpolitik der Mit-
gliedstaaten koordinieren soll, wogegen

insbesondere die CDU/CSU heftigste
Attacken reitet, obwohl allein die gemein-
same Währung, der Euro, dies zwingend
erforderlich macht.

Ein wahrhaft demokratischer Meilen-
stein ist, dass zur Europapolitik künftig
Volksbegehren möglich sind, es also in der
EU direkte Demokratie geben wird. In der
Bundesrepublik gibt es das auf nationaler
Ebene nicht. Die Rechte von Bürgerinnen
und Bürgern werden auch dadurch ge-
stärkt, dass die 2002 ebenfalls von einem
Konvent erarbeitete Grundrechtecharta in

den Verfassungsvertrag aufgenommen
wurde. Erstmals verankert wurden der
Grundsatz der Gleichheit und die Nicht-
diskriminierung neben Pluralismus, Tole-
ranz, Gerechtigkeit und Solidarität als ge-
meinsame Unionswerte. Fortschritte gibt
es auch im Machtdreieck Europäisches
Parlament, Ministerrat und EU-Kommissi-
on als europäische Exekutive. So erhält
das Europaparlament in der Gesetzgebung
und beim EU-Haushalt deutlich mehr Be-
fugnisse. Das hat zur Folge, dass der Stel-
lenwert der Europawahlen im Juni 2004
deutlich wächst, weil von der konkreten
politischen Zusammensetzung des Parla-
ments künftig wesentlich mehr als bisher
abhängt. Beachtenswert ist ferner, dass
der EU-Ministerrat in seiner Eigenschaft
als Gesetzgeber künftig öffentlich beraten
und entscheiden muss. Bislang erfolgte
dies hinter verschlossenen Türen.

Ein anderes Bild vermitteln die im Ver-
fassungsvertrag verankerten Bestimmun-
gen zur Außen-, Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik. So gibt es einerseits Festle-
gungen, die die EU erstmals zur Förde-
rung des Friedens sowie zur strikten Ein-
haltung des Völkerrechts und Wahrung
der UN-Charta verpflichten. Hierfür habe
ich mich besonders in der Arbeitsgruppe
Verteidigung engagiert. Geschaffen wird
das Amt eines EU-Außenministers, das für
die künftige Entwicklung einer gemeinsa-
men europäischen Außenpolitik, die es
bislang nur in Ansätzen gibt, eine Voraus-
setzung ist. Durchzusetzen war aber nicht,
hier die Rechte des Europaparlaments
auszuweiten, weil dieser Politikbereich
noch in nationalstaatlicher Hoheit ver-
bleibt. Hierzu gibt es aber noch heftige De-
batten. Inakzeptabel sind jene Festlegun-
gen, die Militärinterventionen der EU be-
fördern oder die Bildung einer Europäi-
schen Rüstungsagentur, die mit der Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten verbunden
wird, „ihre militärischen Fähigkeiten
schrittweise zu verbessern“. Neu sind Bei-
standsklauseln bei Terroranschlägen und
Katastrophen sowie im Falle eines bewaff-
neten Angriffs von außen, wofür bislang
ausschließlich die NATO zuständig war.
Zivile Konfliktprävention und -lösungen
werden Militärmaßnahmen vorgeschaltet,
wofür auch ich entschieden eingetreten
bin. Zugleich habe ich im Konvent sehr
deutlich gemacht, dass ich die weitere Mi-
litarisierung der EU ablehne. Die EU soll
sich – anders als die USA – international
als Zivilmacht Geltung verschaffen und so-
lidarisch an der Seite der Länder der süd-
lichen Hemisphäre stehen. Auch in Zu-
kunft werde ich mich nicht damit abfin-
den, dass die EU mit eigenen Eingreif-
truppen in die Schlacht ziehen will. ■
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Europas Identität – mehr als eine Währung?
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Kommissar Fischler charakterisierte den Re-
formbeschluss als „Beginn einer neuen Ära“,
die GAP würde sich „grundlegend ändern“.
Für Ministerin Künast ist „die Agrarwende
in der EU angekommen“. Was sagt Christel
Fiebiger dazu?
Christel Fiebiger ■ Der Reformbeschluss
markiert trotz der Euphorie und Superlati-
ve à la Fischer/Künast keinen Kurswechsel
in der Hauptzielsetzung der EU-Agrarpoli-
tik. Vielmehr wird der 1992 eingeschla-
gene Weg der Ausrichtung des europäi-
schen Agrarmarktes auf den Weltmarkt un-
beirrt fortgesetzt. Und das obwohl die Li-
beralisierung bislang weder für die eu-
ropäischen Bauern noch für die Entwick-
lungsländer vom Nutzen war. Auch nicht
für die Umwelt und regionale Strukturen.

Neu ist hierbei jedoch ein verändertes
Instrumentarium für die Verteilung der
Agrarsubventionen. Das Zauberwort heißt
„Entkopplung“ der Einkommensstützung
der Landwirte von der Produktion. Damit
will die EU sich einen größeren Spielraum
bei den WTO-Agrarverhandlungen ver-
schaffen. Ob das gelingt, ist angesichts der
radikalen Forderungen im Liberalisie-
rungskonzept des WTO-Agrarchefs Har-
binson wenig wahrscheinlich. Auch dürf-
ten die Entwicklungsländer die von der
Produktion entkoppelten und damit als
nicht handelsverzerrend geltenden Zah-
lungen als wettbewerbsverzerrend anse-
hen, da sie sich den „Luxus“ von Einkom-
mensbeihilfen für die Einhaltung von Um-
welt- und Tierschutzstandards nicht lei-
sten können. Aus beiden Gründen könnte
der Halbzeitwert der beschlossenen GAP-
Reform kurz sein.

Das ist spekulativ. Dagegen ist klar, dass die
Neuausrichtung der Subventionen einen Pa-
radigmenwechsel darstellt.

EU-Agrarreform bringt viel Neues, 
aber keinen Kurswechsel
Zur Luxemburger Einigung der EU-Agrarminister über eine Reform der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) am 26. Juni 2003 sprach europarot
mit der Europaabgeordneten Christel Fiebiger.

Christel Fiebiger ■ Einverstanden. Hier gibt
es drei Elemente. Die erwähnte Entkopp-
lung der Direktbeihilfen von der Produkti-
on, ihre Bindung an gesellschaftliche An-
forderungen wie Umwelt- und Tierschutz
sowie Lebensmittelsicherheit und die Kür-
zung und Umverteilung der Prämien zu-
gunsten von Maßnahmen der ländlichen
Entwicklung (Modulation).

Die Entkopplung führt dazu, dass künf-
tig stärker Marktgegebenheiten die be-
trieblichen Entscheidungen der Landwirte
bestimmen und nicht mehr die Frage,
wofür es die meisten Prämien gibt. Des
weiteren wird die Entkopplung, die
zunächst als Teilentkopplung erfolgt, von
einer Umverteilung der Direktbeihilfen
zwischen Betrieben und Regionen beglei-
tet sein. So will die BRD keine, auf histo-
rische Besitzstände fußende Betriebsprä-
mie, sondern eine regionalisierte Flächen-
prämie einführen. Der Beschluss ermög-
licht das. Auch haben die EU-Mitglieder
bei der Entkopplung der Rinderprämien
Ermessensspielraum. Bei all dem wird es
Gewinner und Verlierer geben. Damit ist
Streit vorprogrammiert. Es wird schwer
werden, zu definieren, was hierbei gerecht
oder ungerecht ist.

Und wie verhält es sich mit der Umweltaus-
richtung der Agrarsubventionen?
Christel Fiebiger ■ Der Konflikt der moder-
nen Landwirtschaft mit dem Schutz der
biologischen Vielfalt, des Bodens und
Wassers und der Komplexität ökologischer
Systeme ist Realität. Dass Landwirten, die
gegen Vorschriften im Umwelt- und Tier-
schutz verstoßen, die Prämien gekürzt
werden sollen, ist akzeptabel, aber keine
Lösung. Wichtig ist, hierbei die Bürokratie
möglichst klein zu halten. 

Was ist mit der Modulation der Prämien?
Christel Fiebiger ■ Die ist sehr problema-
tisch. Zwar ist das Vorhaben, dass Groß-
betriebe stärker als Mittelbetriebe gekürzt
werden, vom Tisch. Trotzdem ist die
durchschnittliche Einkommenssituation
der Landwirte so beschaffen, dass sie am
unteren Ende der Einkommensskala ran-
gieren. Diese Kürzung und die ebenfalls
beschlossene Milchpreissenkung, die zu
erheblichen Einkommenseinbußen führen

wird, passen nicht zusammen. Da hilft
auch nicht das Argument, dass der größte
Teil des Kürzungsbetrages in die ländli-
chen Regionen fließt. Landwirtschaftsbe-
trieb und ländlicher Raum sind zweierlei.
Hinzu kommt, dass nicht bei 5% Kürzung
Schluss sein muss. Es besteht die Möglich-
keit, falls Geld für noch nicht beschlosse-
ne, aber angekündigte weitere Maßnah-
men (z. B. bei Zucker) gebraucht wird,
munter weiter zu kürzen. Das hat nichts
mit Planungssicherheit zu tun.

Wir sprechen hier über die Entscheidung der
Agrarminister. In wie weit wurde diese vom
Europaparlament beeinflusst?
Christel Fiebiger ■ Das Parlament besitzt
auf dem Hauptfeld tatsächlicher Gemein-
schaftspolitik, der Agrarpolitik, keine
Rechte zur Mitentscheidung. Es wird kon-
sultiert, mehr nicht. Das alleinige Sagen
haben die Staats- und Regierungschefs.
Trotzdem wurde im Agrarausschuss mo-
natelang intensiv gearbeitet. Im Ergebnis
gab es die rekordverdächtige Flut von
rund 1.200 Änderungsanträgen. Auf die-
ser Basis verabschiedete das Plenum seine
Stellungnahmen zur GAP-Reform. Davon
fand ein nur kleiner Teil Eingang in den
Beschluss des Agrarrates, z. B. die Nicht-
absenkung der Getreidepreise und die Bei-
behaltung der Rotationsbrache und des
Anbaus von nachwachsenden Rohstoffen
auf Stilllegungsflächen.

Besonders engagiert hast Du Dich in der
Roggenfrage.
Christel Fiebiger ■ Mit gutem Grund. In der
derzeitigen EU werden 80% des Roggens
in Deutschland angebaut. Ich war deshalb
froh, dass mein Antrag, den Kommissions-
vorschlag zur ersatzlosen Abschaffung der
Roggenintervention abzulehnen und
durch eine Begrenzung auf derzeit alter-
nativlose Standorte zu ersetzen, ange-
nommen wurde. Auch wenn die Interven-
tion nun doch abgeschafft wird, war das
mit ein Baustein dafür, dass die Roggen-
regionen zusätzliche Mittel aus der Kür-
zung der Direktzahlungen bekommen sol-
len. Allerdings betragen diese weniger als
ein Fünftel bis ein Drittel der Einkom-
menseinbußen der nächsten Jahre. Hier
muss nachgebessert werden. ■
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Erinnern, Gedenken, Forschen
Vor zehn Jahren, am 11. Februar 1993, verabschiedete das Europäische
Parlament die „Entschließung zum europäischen und internationalen
Schutz der Gedenkstätten der von den Nationalsozialisten errichteten
Konzentrationslager als historische Mahnmale“. 

Die Fraktion der Vereinten Europäischen
Linken hatte damals die Initiative zu die-
ser Resolution ergriffen, um auf aktuelle
Entwicklungen in der Bundesrepublik auf-
merksam zu machen. Die Beunruhigung
über die Zunahme von rassistisch moti-
vierten Gewalttaten in Deutschland, das
nachlassende Interesse am Erhalt von KZ-

Gedenkstätten und eine Vermischung der
Aufarbeitung der NS-Vergangenheit mit
der Debatte über die Nutzung der Kon-
zentrationslager nach dem Krieg sorgten
dafür, dass die Resolution die breite Zu-
stimmung aller Fraktionen fand.

Das Europäische Parlament hat sich mit
dieser Resolution dazu bekannt, dass es

auch eine europäische Verantwortung für
das Gedenken an die Opfer des National-
sozialismus gibt, die die nationalen
Bemühungen um den Erhalt von KZ-Ge-
denkstätten und das Gedenken an die Op-
fer ergänzen muss. In Folge der EP-Ent-
schließung wurde daher eine spezielle EU-
Haushaltslinie eingerichtet, die dem Er-
halt und der Unterstützung der Arbeit von
KZ-Gedenkstätten dient. Jährlich werden
von der EU 450.000 Euro für bauliche
Maßnahmen, Bildungsprojekte oder Ju-
gendbegegnungen bereitgestellt.

Auf Anregung der PDS-Delegation hat
die GUE/NGL-Fraktion das zehnjährige
Jubiläum der KZ-Gedenkstättenresoluti-
on zum Anlass genommen, eine Bilanz zu
ziehen und in einer Ausstellung über die
heutige Situation von KZ-Gedenkstätten
zu informieren. In enger Zusammenarbeit
mit der „Stiftung Brandenburgische Ge-
denkstätten“ entstand eine Wanderaus-
stellung, die die Arbeit der Stiftung und
ihrer vier brandenburgischen Gedenkstät-
ten Sachsenhausen, Ravensbrück, Bran-
denburg und Below dokumentiert. Die
Ausstellung trägt den Titel „Erinnern, Ge-
denken, Forschen: 10 Jahre Stiftung
Brandenburgische Gedenkstätten“. Sie
wurde am 20. Mai 2003 in Brüssel durch
den Vizepräsidenten des Europäischen
Parlaments, Renzo Imbeni, und MdEP
Helmuth Markov feierlich eröffnet. Vor
etwa einhundert Gästen sprachen Francis
Wurtz, Fraktionsvorsitzender der GUE/
NGL sowie Prof. Günther Morsch, Lei-

D O K U M E N T I E R T
Entschließung des Europäischen
Parlaments zum europäischen und
internationalen Schutz der Stätten
der von den Nationalsozialisten er-
richteten Konzentrationslager als
historische Mahnmale vom 11. Fe-
bruar 1993

Das Europäische Parlament
A. angesichts der Gefahren für die Er-

haltung der Stätten der NS-Konzentrati-
onslager und ihre ganz besondere ge-
schichtliche Bedeutung,

B. unter Ablehnung jeder willkürlichen
Verquickung zwischen der Realität der na-
tionalsozialistischen Lager und ihrer et-
waigen Nutzung nach dem Krieg,

C. in der Überzeugung, dass den Millio-
nen von Toten aller NS-Konzentrationsla-
ger der Respekt der heutigen und künfti-
gen Generationen gebührt, und dass die
Erziehung unserer Jugend der Bedeutung
ihrer Opfer für die Sache der Freiheit, der
Menschenrechte und des Friedens Rech-
nung tragen muss,

D. in der Erwägung, dass das Gedenken
an diese Millionen von Todesopfern ver-
langt, dass die Stätten nicht nur erhalten
werden, sondern dass die Besucher auch
über die unterschiedliche Herkunft der
darin festgehaltenen Menschen sowie die
Ursachen ihrer Verschleppung informiert
werden,

E. in der Erwägung, dass die Erhaltung
aller Archive mit Material über sämtliche
Konzentrationslager, insbesondere des Ar-
chivs in Arolsen, sowie ihre Öffnung zu
Forschungszwecken von vorrangiger Be-
deutung sind,

F. im Protest gegen alle derzeitigen
Erscheinungen des Rassismus, des Anti-
semitismus oder der Fremdenfeindlich-
keit und unter Ablehnung einer Rück-
kehr zu den von der zivilisierten Welt
verurteilten Ideologien des Nationalso-
zialismus,

1. fordert die Mitgliedstaaten, den Rat
und die Kommission auf, alle Initiativen,
u.a. auch finanziell, zu unterstützen, die
darauf abzielen, die ganz besondere Be-

deutung der von den Nationalsozialisten
errichteten Konzentrationslager zu be-
wahren, und diese Stätten unter europäi-
schen und internationalen Schutz zu stel-
len;

2. wünscht, dass alle Gesetze bzw.
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
zur Bekämpfung von Neonazismus, Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit in jeg-
licher Form unter seiner Aufsicht erfasst
werden, und betont die Verpflichtung
der Kommission, des Rates und des Eu-
ropäischen Parlaments, als Unterzeich-
ner der Gemeinsamen Erklärung gegen
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit al-
les daranzusetzen, um alle Erscheinun-
gen des Neonazismus in der Gemein-
schaft sowie alle Entwicklungen, die der
geschichtlichen Realität der Vernich-
tungslager abträglich sind, zu bekämp-
fen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese
Entschließung dem Rat, der Kommission
und den Regierungen der Mitgliedstaaten
zu übermitteln. ■

��
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ter der Stiftung Brandenburgische Ge-
denkstätten.

Zur Eröffnung waren zahlreiche Vertre-
terinnen und Vertreter internationaler
Häftlingskomitees angereist. Roger Bor-
dage, Vizepräsident des Internationalen
Sachsenhausenkomitees, dankte der
Fraktion für die Initiative und würdigte
das Engagement der Europäischen Union
für den Schutz der KZ-Gedenkstätten.
Gleichzeitig äußerten die Häftlingskomi-
tees den Wunsch, dass sich die Europäi-
sche Union künftig stärker für die Belan-
ge der Organisationen einsetzen möge,
die sich für die Bewahrung des Anden-
kens an die Opfer des Faschismus enga-
gieren. In diesem Zusammenhang regten
sie an, einen Europäischen Gedenktag für
die Opfer des Faschismus einzurichten.
Die Vertreter/innen der Häftlingskomi-

tees nutzten die Gelegenheit, um am Ran-
de der Ausstellung in Gesprächen mit Ab-
geordneten des Parlaments für diese Idee
zu werben. Darüber hinaus trafen sie sich
mit Vertreter/innen der Europäischen
Kommission, um zu diskutieren, wie man
die bestehende Haushaltslinie erweitern
könnte, um die Arbeit der Häftlingskomi-
tees und anderer Opferverbände künftig
ebenfalls durch EU-Gelder abzusichern.
Unsere Fraktion unterstützt die Anliegen
der Häftlingskomitees und wird sich dafür
einsetzen, dass die dazu notwendigen In-
itiativen im Parlament auf den Weg ge-
bracht werden.

Die Wanderausstellung kann bei der
Fraktion angefordert werden. Interessen-
ten melden sich bitte bei Helmuth Markov
(hmarkov@europarl.eu.int, Tel. +32-2-
284.59.80) ■

Treffen mit Linken künftiger EU-Staaten in Bratislava
Von Gerd Prokot

Zum vierten Male innerhalb von vier Jah-
ren trafen sich Mitglieder der Linksfrakti-
on im EP mit linken Kräften der Beitritts-
staaten. Nach Budapest, Prag und War-
schau war am 23. / 24. Juni Bratislava das
Ziel, Hauptstadt der Slowakei, deren Be-
völkerung sich unlängst beim Referendum
für den Beitritt zur EU ausgesprochen hat.
Die KP der Slowakei hatte – im Gegensatz
zur KP von Böhmen und Mähren – zu ei-
nem Ja aufgerufen, weil, wie ihr Vorsit-
zender Jozef Sivs betonte, eine Isolierung
dem Land mehr Schaden als Nutzen
brächte.

Das Nein war in der Partei umstritten,
räumte der stellvertretende Parteivorsit-
zende der KPBM Miloslav Ransdorf ein,
ein Drittel der Mitglieder hielt sich nicht
an die Empfehlung der Führung und
stimmte mit Ja, weil man in der Mitglied-
schaft in der EU das „kleinere Übel“ sah.
Als Zeichen für um sich greifende Desillu-
sionierung wertete der Europapolitiker die
Wahlbeteiligung von nur 55 Prozent.

Walter Baier, Vorsitzender der KP Öster-
reichs, sprach über die Erfahrungen, die
sein Land nach dem Beitritt gewonnen
hat. Mit dem verstärkten Auftreten sozia-
ler Probleme und Spannungen habe sich
eine merkliche Rechtsentwicklung vollzo-
gen – eine Gefahr, die man in den Bei-
trittsstaaten nicht unterschätzen sollte.

Francis Wurtz, Vorsitzender der Frakti-
on der Vereinten Europäischen Linken /
Nordische Grüne Linke (GUE / NGL) griff
diesen Gedanken auf und betonte, dass
sich die EP-Linke gerade nach dem Gipfel
in Thessaloniki für mehr Demokratie und

soziale Gerechtigkeit in der EU einsetzen
werde. Dazu werde man auch die Debatte
um die künftige Verfassung nutzen, die
kritisch zu hinterfragen sei. Erforderlich
sei ein genereller Kurswechsel in der Uni-
on, was sowohl für die Wirtschaft als auch
die Außen- und Sicherheitspolitik gelte.

Zu letzterem Problemfeld äußerten sich
Herman Schmid, schwedischer grüner Ab-
geordneter, und Hans Modrow, Koordina-
tor für Fragen des Beitritts innerhalb der
GUE/NGL. Beide gingen davon aus, dass
das Wachstum der EU von 15 auf 25 Staa-
ten einen Quantensprung bedeutet, der
die EU vor Probleme stellt, denen die an-
gedachten Reformen nicht gerecht wer-
den. Während Hans Modrow davon aus-
ging, dass eine wirtschaftlich gestärkte EU
danach strebt, zu einer politischen Macht
mit weltweiter militärischer Interventi-
onsfähigkeit zu werden, meinte sein
schwedischer Kollege, die EU würde sich
auf Grund des Widerstandes einzelner
Länder nicht in Richtung einer zentrali-
sierten militärischen Macht entwickeln.

Teilnehmer aus Polen, Lettland und der
Slowakei forderten die Fraktion auf, sich
intensiver und tiefgründiger mit der wei-
teren Entwicklung der EU zu befassen.
Prof. Fjodorow von der Russischen Akade-
mie der Wissenschaften erläuterte die Be-
fürchtungen, die Russland in bezug auf
die EU-Erweiterung hegt.

Die in der zweitätigen Debatte wieder-
holt gestellte Frage nach einer neuen Qua-
lität der Kooperation der linken europäi-
schen Parteien beantwortete Francis
Wurtz mit Blick auf die Europawahlen
2004 mit den Worten: „Gemeinsam sind
wir stärker“. ■

Friedenspflicht unterlaufen
Erklärte Ziele und reale Politik klaffen
in der Europäischen Union weit aus-
einander. Während der auf dem Gip-
fel in Thessaloniki diskutierte Entwurf
einer EU-Verfassung ausdrücklich die
Pflicht zur globalen Friedensförde-
rung enthält, stellen die Staats- und
Regierungschefs die Weichen für
weltweite militärische Interventio-
nen. Europas Verantwortung für Kon-
fliktprävention und friedliche Streit-
beilegung wird mit der neuen „Si-
cherheitsstrategie“ weiter zugunsten
von Militäreinsätzen zurück gedrängt.
Krisen wie jene in Afghanistan, im
Kongo, in der Golfregion, auf der
koreanischen Halbinsel sind so nicht
zu lösen; die Ausmerzung des inter-
nationalen Terrorismus nicht zu er-
reichen. Mit dem angestrebten Um-
bau der EU zu einer international
agierenden Militärmacht wird der
Verfassungsentwurf bereits vor seiner
Annahme in wichtigen Teilen zur Ma-
kulatur gemacht. André Brie

Aufklärung über Schicksal
politischer Gefangener in
Indonesien gefordert
Der Europaabgeordnete André Brie
hat Aufklärung über das Schicksal von
Gefangenen in Indonesien gefordert,
die aus politischen Gründen inhaftiert
wurden. In Briefen an die Polizei- und
Armeechefs der Distrikte Pidie und
Banda Aceh sowie den Botschafter In-
donesiens bei der EU sprach der Ab-
geordnete den Fall von Frau Nuraini
an, die am 20. Juni ohne offizielle An-
klage in Untersuchungshaft genom-
men wurde und derzeit im Polizei-
hauptquartier von Banda Aceh festge-
halten wird.

Brie forderte in den Briefen zudem In-
formationen über den Verbleib und
die Behandlung von Frau Nurainis Va-
ter und ihres Nachbarn, Zakaria Is-
mail und Herrn Zulkifli, die kurze Zeit
nach der Menschenrechtsaktivistin
festgenommen worden waren. Der
Abgeordnete rief die Polizei- und Ar-
meeführer sowie den Botschafter auf,
sich für die sofortige und bedingungs-
lose Freilassung der Inhaftierten ein-
zusetzen und weitere Gewaltakte ge-
gen die Friedens- und Menschen-
rechtsbewegung zu unterbinden.

k u r z  &  b ü n d i g��
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Die Zukunft der Strukturpolitik der EU
Von Helmuth Markov, MdEP 

und Thomas Raeck

Der gegenwärtig geltende Förderzeitraum
der Struktur- und Kohäsionspolitik um-
fasst die Jahre 2000-2006. Für diese Zeit
stehen insgesamt 213 Milliarden Euro zur
Verfügung, was einer Pro-Kopf-Förderung
pro Jahr und EU-Bürger von 217 Euro ent-
spricht. Die Bundesrepublik Deutschland
erhält davon Fondsmittel in Höhe von
29,7 Milliarden Euro, 20,7 Milliarden Eu-
ro entfallen allein auf die neuen Bundes-
länder als Ziel-1-Region. Nach Berech-
nungen der EU wird sich das Gesamt-BIP
der ostdeutschen Länder aufgrund dieser
Förderung um 1,6% erhöhen.

In den gegenwärtigen Förderzeitraum
fällt der Beitritt der mittel- und osteuropäi-
schen Länder zur Union. Bereits seit Anfang
der 90er Jahre erhalten diese Länder fi-
nanzielle Unterstützung von der EU zur Be-
wältigung ihrer gesellschaftlichen Trans-
formationsprozesse. Diese Unterstützung
zielt in erster Linie darauf ab, diese Länder
auf den Beitritt vorzubereiten, d.h. gesell-
schaftliche, ökonomische und soziale
Strukturen zu schaffen, die mit denen der
EU kompatibel sind. Das Förderinstrument
dafür war und ist das Phare-Programm.

Die nunmehr mit 10 Ländern, ohne
Rumänien und Bulgarien, abgeschlosse-
nen Beitrittsverhandlungen haben mit ge-
ringfügigen Ausnahmen zur vollständigen
Übernahme des gemeinschaftlichen Be-
sitzstandes, des sogenannten „acquis com-
munitaire“, geführt. Das bedeutet, dass
die in der gegenwärtigen EU mit 15 Mit-
gliedsländern gültigen Regelungen in den
verschiedensten Tätigkeitsfeldern ab dem
1. Mai 2004 einheitlich in allen 25 Mit-
gliedsländern gültig sein werden.

Im Gegensatz zur bisherigen Praxis, die
darin bestand, auf die Herausforderung ei-
ner Erweiterung der Union jedes Mal mit
Programmen zur Abmilderung problema-
tischer Konsequenzen in den beitretenden
Länder zu reagieren, scheint der solidari-
sche Ansatz der EU-Politik diesmal bewusst
in den Hintergrund gedrängt zu werden. In
Frage steht die finanzielle Ausstattung der
EU, die angesichts ihres internen großen
Entwicklungs- und Wohlstandsgefälles ei-
ne qualitativ neue Dimension bekommt. Es
sei nur erwähnt, dass 8 der 10 beitretenden
Länder in der EU der 25 einer Gruppe an-
gehören werden, deren Pro-Kopf-Brutto-
inlandsprodukt (BIP) bei 42% des Ge-
meinschaftsdurchschnitts liegt! Nur das
von Zypern und Slowenien wird zwischen
71% und 92% des Gemeinschaftsdurch-

schnitts betragen. Alle mittel- und osteu-
ropäischen Länder werden daher zur
höchsten Förderkategorie, den Ziel-1-Ge-
bieten, gehören, sollte der Referenzwert
von 75% des BIP des EU-Durchschnitts
auch künftig gelten.

Diese Situation würde dazu führen, dass
bei einer Beibehaltung der gegenwärtig
praktizierten Förderpolitik der EU-Haus-
halt fast verdoppelt werden müsste. Noch
nie in ihrer Geschichte seit 1957 hat die Eu-
ropäische Union vor einer derartigen Her-
ausforderung gestanden. Für die meisten
der gegenwärtigen Ziel-1-Gebiete, ein-
schließlich der ostdeutschen Länder, droht
der Verlust der Einstufung in die höchste
Förderkategorie. Allein durch die Aufnah-
me der Beitrittsländer in die Berechnungen
würde nämlich ein statistischer Effekt ent-
stehen, der, ohne dass sich an der realen
wirtschaftlichen und sozialen Situation in
diesen benachteiligten Regionen wirklich
etwas geändert hat, zu einem Ende ihrer
Förderung führt. Berücksichtigt man zu-
sätzlich die aktuelle wirtschaftliche Sta-
gnation nicht nur in Deutschland, sondern
in den meisten Ländern der Union, so muss
ernsthaft überlegt werden, wie und in wel-
chem Umfang die künftige Strukturpolitik
gestaltet werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist es nur zu
verständlich, dass eine intensive Diskussi-
on in den betroffenen Ländern stattfindet.
Es besteht die große Gefahr, dass nach
dem Beispiel der Deckelung der Agraraus-
gaben von 2007 bis 2013 auf dem Niveau
von 2006 auch die noch ausstehenden
Entscheidungen über die Finanzierung der
Strukturpolitik ab 2007 nach dem glei-
chem Muster gefasst werden. Ein solches
Vorgehen würde jedoch in krassem Wi-
derspruch zum realen Bedarf und zur bis-
herigen Förderphilosophie der Union ste-
hen. Wir wenden uns daher entschieden
gegen die Entscheidung der Staats- und
Regierungschefs, im Bereich der Agrarför-
derung ab 2005 nur 20% der bisher in der
EU-15 üblichen Direktbeihilfen zu zahlen,
um dann gestaffelt bis 2013 auf 100% der
Förderung zu kommen. Der besonderen
Situation in den Beitrittsländern sollte un-
serer Meinung nach über einen gesonder-
ten Fonds, nach dem Beispiel des Kohäsi-
onsfonds, Rechnung getragen werden.

Da die Mitgliedstaaten aufgrund ihrer
Selbstverpflichtung zur Einhaltung der
Maastrichtkriterien eine rigide Finanzpo-
litik der Konsolidierung betreiben, wur-
den die gültigen Ausgabenobergrenzen
des europäischen Haushalts von maximal
1,27%, obwohl laut Berliner Agenda

zulässig, in den letzten Jahren nicht ge-
nutzt. Damit sind auch die für die Struk-
turfonds von den Mitgliedstaaten bereit-
gestellten Mittel in ihrem Volumen
zurückgegangen. Zur Bereitstellung der
mit der Erweiterung notwendig werden-
den Fördermittel sind diese Obergrenzen
von der EU aber vollständig auszuschöp-
fen. Darüber hinaus sind die bisher gel-
tenden weiteren Begrenzungen für die
Höhe der einsetzbaren Fördermittel zu
überprüfen und je nach Bedarf zu erwei-
tern. Dies bedeutet:

1. Die Aufhebung der Begrenzung der
Förderung pro Land auf den Umfang von
max. 4% des BIP des Empfängerlandes.

2. Die Aufhebung der Begrenzung des
Umfangs der EU-Strukturförderung auf
max. 0,45% des BIP der EU.

Ausgangspunkt jeglicher Entscheidung
über die Höhe der Finanzierung des künf-
tigen Förderzeitraumes 2007-2013 muss
daher die reale Situation, d.h. der anste-
hende Förderbedarf, und nicht das Ziel der
Ausgabenbegrenzung per se sein. Das
schließt allerdings nicht aus, die bisherigen
Methoden und Verfahren der Förderung
auf ihre Wirksamkeit zu untersuchen und
gegebenenfalls notwendige Veränderun-
gen und Vereinfachungen vorzunehmen.

Angesichts dieser Situation schlagen wir
vor:
– Alle Regionen in einer erweiterten Union

mit einem BIP von bis zu 75% des EU-
Durchschnittes sollten Ziel-1-Region
sein. Ihren Status als Ziel-1-Gebiet soll-
ten aber auch die Regionen innerhalb der
gegenwärtigen Union der 15 behalten,
die lediglich vom statistischen Effekt des
Beitritts von zehn Staaten betroffen sind,
denn an ihrer tatsächlichen Bedürftigkeit
hat sich ja allein aufgrund der Erweite-
rung der Union nichts geändert.

– Für Ziel-1-Regionen, die bis 2006 die
75%-Schwelle, auf der Grundlage einer
separaten Berechnung für die gegen-
wärtige EU, überschritten haben, sollten
Übergangsregelungen (Phasing out)
vorgesehen werden.

– Ein neues Ziel-2-Programm sollte der
Unterstützung beim Strukturwandel der
Wirtschaft in den Regionen, bei der An-
passung des Humankapitals an die Ver-
änderungen und bei der Berücksichti-
gung spezieller regionaler Besonderhei-
ten und Nachteile gewidmet sein.
Die solidarische Unterstützung benach-

teiligter Gebiete und Regionen der EU-25
muss auch weiterhin die Attraktivität des
Projekts der Integration der Völker und
Staaten Europas ausmachen. ■



tionen wahrgenom-
men wird. Es sind
eben mehrheitlich
kurdische Frauen,
die Opfer solcher
Übergriffe werden.
Sexuelle Gewalt wird
gezielt angewendet,
um Frauen – und
natürlich auch ihre

Familien – einzuschüchtern und zum
Schweigen zu bringen. Es ist daher kaum
verwunderlich, dass die Anwältin Eren
Keskin, die sich vehement gegen sexuelle
Gewalt einsetzt, zur Zeit mit einem ein-
jährigen Berufsverbot belegt ist. Eren Kes-
kin ist übrigens Vizepräsidentin der größ-
ten Menschenrechtsvereinigung der Tür-
kei, IHD. Diese wurde erst kürzlich von
den Behörden durchsucht. Als Vorwand
diente in beiden Fällen der Verdacht auf
Unterstützung einer terroristischen Verei-
nigung. Dieser Vorwurf wird von den tür-
kischen Behörden seit Jahren als pauscha-
les Argument vorgebracht, um gegen alle
Personen und Vereinigungen vorzugehen,
die ihnen nicht genehm sind. Friedlich de-
mons t r ie rende
Frauen gehören
dazu.

Hier muss end-
lich konkreter
Protest und Wi-
derstand seitens
der EU erfolgen.
Nur dann kann
auch die kom-
mende Europäi-
sche Verfassung
mit ihrer Ver-
pflichtung zu
Maßnahmen ge-
gen die Diskrimi-
nierung von Frau-
en und gegen Ge-
walt gegen Frauen
im Rahmen der EU-Außenpolitik mit Le-
ben erfüllt werden. Ein weiteres Weg-
schauen würde die Europäische Union un-
glaubwürdig werden lassen.

Zudem muss die europäische Öffentlich-
keit wach gerüttelt werden, damit die Tür-
kei sich nicht nach außen als reformfreudig
darstellen kann, um einen EU-Beitritt zu
erreichen, während die Wirklichkeit weiter
von schlimmsten Menschenrechtsverlet-
zungen gegen Frauen und Angehörige kur-
discher Organisationen geprägt ist. ■

Türkei:
Sexuelle Gewalt muss sofort
aufhören – Die Verfolgung
kurdischer Organisationen muss
beendet werden!

Von Feleknas Uca, MdEP

Im Februar dieses Jahres stellte ein Be-
richt von amnesty international fest, dass
„in der Türkei Frauen aus allen Gesell-
schaftsschichten und unterschiedlichster
Herkunft während ihrer Haft sexuellem
Missbrauch, Misshandlung und Vergewal-
tigung ausgesetzt sind. Besonders gefähr-
det sind kurdische Frauen aus dem Süd-
osten des Landes sowie Frauen, die eine
politische Meinung vertreten, die in den
Augen der Behörden inakzeptabel ist.“

Gülbahar Gündüz ist eine Frau, die den
türkischen Behörden ein Dorn im Auge ist.
Sie ist Vorstandsmitglied der DEHAP, ei-
ner Partei, die sich besonders für die Rech-
te der kurdischen Bevölkerung einsetzt
und der deswegen ein Verbot droht wie
anderen Parteien, die sich für Kurdinnen
und Kurden eingesetzt haben. Im März
wurde Frau Gündüz bereits massiv be-
droht. Vor wenigen Tagen nun wurde sie
von vier Männern, die sich als Zivilpolizi-
sten zu erkennen gaben, in ein Auto ge-
zerrt, stundenlang misshandelt und ver-
gewaltigt. Während ihrer Tortur wurde ihr
gesagt, dass dies die Quittung für ihre po-
litischen Aktivitäten sei. Nach dem Be-
kanntwerden der Tat kam es in verschie-
denen Städten der Türkei zu einer Reihe
von Solidaritätskundgebungen für Gülba-
har Gündüz – sie wurden von der Polizei
gewaltsam aufgelöst und es kam zu Dut-
zenden von Verhaftungen. Viele Frauen
blieben mehre Tage in Haft.

Der Angriff gegen Frau Gündüz und die
Behandlung der Frauen, die aus Protest
gegen das Verbrechen auf die Straße gin-
gen zeigt, wie massiv die türkischen
Behörden derzeit versuchen, insbesondere
Frauen einzuschüchtern und von politi-
schen Aktivitäten abzuhalten. Der Angriff
gegen Frau Gündüz richtet sich darüber
hinaus gegen die DEHAP, die sich auf
ihrem gerade erst stattgefundenen Partei-
kongress – an dem ich als Gast und Ver-
treterin der Fraktion der Vereinten Linken
im Europaparlament teilgenommen habe
– für eine Generalamnestie ausgesprochen
hat. Die Ereignisse der letzten Zeit stehen
in einer Reihe von Übergriffen gegen Frau-
en, die sich der Forderung nach einer Ge-
neralamnestie angeschlossen haben und
wie Frau Gündüz dafür einsetzen. Das
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Signal, das von dem Überfall auf Frau
Gündüz ausgeht, ist eindeutig: Parteien
wie die DEHAP werden mit allen Mitteln
bekämpft – nicht nur mit dem Mittel des
bereits eingeleiteten Verbotsverfahrens,
sondern auch unter Rückgriff auf Gewalt
und brutale Einschüchterung. Demokrati-
sche Verhältnisse, Rechtstaatlichkeit, Mei-
nungsfreiheit sind in der Türkei auch nach
Beginn des Reformprozesses Fremdwör-
ter. Insofern steht auch kaum zu erwarten,
dass die türkische Justiz ihrer Aufgabe
nachkommen wird, die Ereignisse aufzu-
klären, die Verantwortlichen für die Mis-
shandlungen zu ermitteln und zur Re-
chenschaft zu ziehen.

Behördliche sexuelle Gewalt gegen Frau-
en in der Türkei ist ein Thema, das gene-
rell wenig Beachtung findet. Zwar hat die
Europäische Kommission die Türkei in ihr
Aktionsprogramm zur Bekämpfung von
Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und
Frauen (DAPHNE) mit aufgenommen. Mit
Erklärungen zu sexueller Gewalt gegen
Frauen und zu Übergriffen auf Polizeista-
tionen und in Gefängnissen hält sie sich je-
doch weitgehend zurück. Hier ist die EU
dringend gefordert, Druck zu machen, da-
mit die schlimmen Zustände in der Türkei
beendet werden. Auch im ursprünglichen
Entwurf des Berichts zu den Beitritts-
bemühungen der Türkei zur EU, der im
Europaparlament behandelt wurde, kam
das Problem von sexueller Gewalt in Poli-
zeigewahrsam nicht vor. Jedoch ist ein in
dieser Frage von mir eingebrachter Ände-
rungsantrag angenommen und damit die
Forderung in den Bericht aufgenommen
worden, dass die Türkei sicherstellen soll,
dass Leibesvisitationen von weiblichen Ge-
fangenen nicht mehr von männlichen Poli-
zeibeamten durchgeführt und dass Über-
griffe gegen Frauen verfolgt werden.

Es ist dringend an der Zeit, dass sexuel-
le Übergriffe gegen Frauen nicht mehr als
Einzelfälle verharmlost werden, sondern
als ein Problem im Zusammenhang mit
der Repression gegen kurdische Organisa-

Frauendemonstration
am 1. Mai 
in Diyarbakier

Die Anwältin Eren
Keskin ist Trägerin

des ai-Menschen-
rechtspreises 2001



fälle, Raub, Entführungen, Enteignungen,
Selbstjustiz gehören zum Alltag in vielen
Provinzen. Recht und Gesetz sind Fremd-
worte. Taliban und Al-Kaida-Kämpfer agie-
ren mit Unterstützung des pakistanischen
Geheimdienstes in den Grenzregionen. Die
Flüchtlingslager in Pakistan sind nach wie
vor Rekrutierungsbasen für terroristische
Aktionen. Mit massiven Militäraktionen der
amerikanischen Eliteeinheiten ist das Pro-
blem nicht zu lösen. Notwendig wäre der ra-
sche Aufbau der afghanischen Armee und
Polizei. Der steckt allerdings noch in den
Kinderschuhen. Das Programm zur Ent-
waffnung, Demilitarisierung und Reintegra-
tion der Soldaten, das Mitte des Jahres an-
laufen sollte, droht angesichts des Fehlens
ziviler Alternativen zum Soldatenberuf zu
scheitern. Es gibt keine tragfähigen Kon-
zepte zur Stabilisierung der Situation. Um-
so lauter erschallt der Ruf nach einer Er-
weiterung internationaler Militärpräsenz.

Der dominierende Einfluß der Amerika-
ner ist allgegenwärtig. Die Arroganz der
Weltmacht bestimmt ihr Handeln, ihr In-
strumentarium ist die Militärmachinerie.
Charakteristisch für die amerikanische Af-
ghanistan-Politik ist, was man uns im US-
Hauptquartier in Bagram als eines der
strategischen Ziele der USA präsentierte:
„Die Etablierung einer afghanischen Re-
gierung, die das Recht der USA akzeptiert,
jederzeit nach Afghanistan zurückzukeh-
ren, um ein Wiederaufleben des Terroris-
mus zu verhindern.“ Die Amerikaner de-
stabilisieren die Situation nicht nur durch
die Fortsetzung der Bombardements ver-
meindlicher Schlupfwinkel der Taliban
und Al-Kaida-Kämpfer. Sie konterkarieren
die Bemühungen zur Schaffung demokra-
tischer Strukturen durch die Unterstüt-
zung der Warlords und anderer regionaler
Machtinhaber. Mit sogenannten Provinci-
al Reconstruction Teams – das sind Grup-
pen von 60-100 Armeeangehörigen unter
militärischem Kommando, die Einfluß auf
den Wiederaufbau in ausgewählten stra-
tegisch bedeutsamen Städten nehmen sol-
len – versuchen sie, die Entwicklung in
den Provinzen zu lenken. Neuseeland und
Großbritannien unterstützen das Konzept
mit eigenen Teams. Dass die Amerikaner
in Guantanamo Taliban-Krieger, Mitglie-
der von El-Kaida, Terroristen und solche,
die sie dafür halten, unter unmenschli-
chen Bedingungen fernab jeglicher Recht-
staatlichkeit seit mehr als einem Jahr ge-
fangen halten, ist allgemein bekannt. Dass
es solch ein Lager auch in Bagram gibt, hat
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Europäisches Parlament

I M P R E S S U MAfghanistan 18 Monate nach 
der US-amerikanischen Invasion

Von Karin Schüttpelz

In Vorbereitung eines Berichtes zur Lage
in Afghanistan und Perspektiven der Af-
ghanistan-Politik der EU besuchte eine
fraktionsübergreifende Delegation des Eu-
ropäischen Parlaments Kabul, Kandahar
und Mazar-i-Sharif. Sie führte Gespräche
mit Präsident Hamid Karzai und anderen
Regierungsvertretern, Repräsentanten der
UN, der EU, der ISAF, lokalen Machtinha-
bern, Stammesältesten und Nichtregie-
rungsorganisationen und besuchte das
US-Hauptquartiers in Bagram. Die GUE/
NGL hatte André Brie in die Delegation
entsandt. Er ist Berichterstatter des Eu-
ropäischen Parlaments zu Afghanistan.

Mehr als 20 Jahre Krieg zeichnen das
Bild des Landes: Die Städte – Ruinenland-
schaften, Mangel an allem, was man zum
Leben braucht – Wasser, Elektrizität, Ärz-
te, Schulen, Straßen, Telekommunikati-
on..., die Männer – bewaffnet und arbeits-
los, die Frauen – verschleiert. Ehemalige
Warlords und Feldkommandeure beherr-
schen das Land. In Kabul gehen die
Mädchen wieder zur Schule. Dieses ermu-
tigende Bild ist aber nach wie vor unty-
pisch für das Land. Nur 30% der afghani-
schen Mädchen haben eine Chance auf
Schulbildung. Das Bewusstsein, dass es
Menschenrechte gibt, die von der Gesell-
schaft gewährleistet und geschützt wer-
den, muss erst wieder zu neuem Leben er-
weckt werden.

Die Themen des Besuchsprogramms
drehten sich um den Aufbau der Zentral-
regierung, die Verfassung, die bevorste-
hende verfassungsgebende Versammlung,
die kommenden Wahlen und die Sicher-
heitslage. Aber diese politische Agenda –
zweifellos bedeutungsschwer und not-
wendig – entspricht nur sehr begrenzt den
Realitäten und Herausforderungen des
Landes.

Die Situation ist explosiv, geprägt durch
Machtkämpfe zwischen den Machthabern
in den Provinzen, diesen und der Zentralre-
gierung und zwischen verschiedenen, zu-
meist ethnisch determinierten Gruppierun-
gen innerhalb der Regierung von Karzai.
Der Einfluß der Zentralregierung ist auf Ka-
bul begrenzt, ihre Handlungsfähigkeit zu-
sätzlich durch äußere Einflußnahme, enge
finanzielle Spielräume und die Komplexität
der Aufgabe marginalisiert. Die Sicherheits-
lage ist prekär. Die Hauptgefahr geht von
den Warlords mit ihren lokalen Armeen aus,
die die Zivilbevölkerung terrorisieren. Über-

die New York Times erst vor wenigen Wo-
chen bekannt gemacht.

Unter diesen Bedingungen sind die
Bemühungen der UNO, zahlreicher Geber-
länder, der Weltbank und engagierter
NGO, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und
nationale Aussöhnung zu befördern und
den Wiederaufbau in Gang zu setzen, ein
Kampf gegen Windmühlenflügel im Sturm.
Auf der Geberkonferenz in Tokio wurden
5,3 Milliarden US-Dollar humanitäre Hilfe
und Mittel für den Wiederaufbau zugesagt.
Nach Schätzungen der Weltbank wären 20
Milliarden Dollar notwendig. Die EU betei-
ligt sich in diesem Jahr mit insgesamt 459
Millionen Euro, die für humanitäre Aufga-
ben und die Finanzierung der im entste-
hend begriffenen staatlichen Institutionen
verwendet werden. Angesichts des Bedar-
fes, sind das Tropfen auf den heißen Stein.

Es bedarf der langfristigen Hilfe der in-
ternationalen Gemeinschaft, um einen St-
bilisierungsprozess wenigstens anzuschie-
ben. Auch mittelfristig ist das Land auf hu-
manitäre Hilfe angewiesen. Parallel dazu
müssen Entwicklungsprojekte vorange-
trieben werden. Elektrifizierung und
Straßenbau befinden sich in der Pla-
nungsphase. Eine Stabilisierung der Si-
tuation wird aber erst dann beginnen,
wenn mit internationaler Hilfe Entwick-
lungsprojekte greifen und die Menschen in
ihrem Alltag Verbesserungen spüren. Es
bedarf langfristiger internationaler Hilfe
und Zeit, bis politische Stabilität, Demo-
kratie, Menschenrechte und Entwicklung
in Afghanistan gewährleistet sind. ■


